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Fischer

Bantl i (Mietervertreteri n)
Weg m üller (Vermietervertreter)

WäIti

Ibe,4

§

ln Sachen

Kevin Witschi, Birkenweg 1, 3054 Schüpfen

KIäger

gegen

Thomas Kistler, Leimerenstrasse 3, 3054 Schüpfen

vertreten durch Fürsprecher Hans Bättig, Krneta Advokatur Notariat, Münzgraben 6, Postfach,

3oo1 Bern 
Bekragter

Stina Kistler, Leimerenstrasse 3, 3054 Schüpfen

vertreten durch Fürsprecher Hans Bättig, Krneta Advokatur Notariat, Münzgraben 6, Postfach,

3001 Bern

Beklagte

betreffend Schlichtungsverfahren in den Angelegenheiten nach Art. 210 Abs. I lit. b ZPO

Mietobjekt: 4 Zimmer-Wohnung im 1. OG am Birkenweg 1 in 3054 Schüpfen

Die Schlichtungsbehörde erlässt folgenden Urteilsvorschlag:

1. Die Kündigung der 4 Zimmerwohnung im 1. OG vom 6. Aprll2021 per 31. Juli 2021 ist

unwirksam.

2. Die Verfahren sind kostenlos.

3. Den Parteien mündlich und schriftlich eröffnet
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Der Urteilsvorschlag gilt als angenommen und hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Ent-
scheids, wenn ihn keine Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ablehnt. Die
Frist von 20 Tagen kann nicht erstreckt werden (Art. U4 Abs. 1 ZPO). Die Ablöhnung bedarf
keiner Begründung. Nach Eingang der Ablehnung stellt die Schlichtungsbehörde der ableh-
nenden Partei die Klagebewilligung zu (Art. 211 Abs. 1 und Abs. 2 tit. a ZpO). Nach Eröffnung
berechtigt die Klagebewilligung während 30 Tagen zur Einreichung der Klage beim Gerichl
Wird die Klage nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt der Urteilsvorschläg als aneikannt und er hat
die wirkungen eines rechtskräftigen Entscheides (Ar1.211 Abs. 3 zpo).
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